
Jahrgang 2025 Montag, 17. November 2025 Nummer 11

Lichtensteiner Anzeiger
           Amtsblatt der Stadt Lichtenstein/Sa. und Mitteilungsblatt

           der Verwaltungsgemeinschaft „Rund um den Auersberg“

           mit den Mitgliedsgemeinden St. Egidien und Bernsdorf



Lichtensteiner Anzeiger 17. November 2025 | Seite 2

Informationen zu den Veranstaltungen finden 
Sie auf unserer Website unter: 
www.lichtenstein-sachsen.de

17.11.2025, 18:00 Uhr
Vortrag „Vom Rittergut zum Albertinenhof – Teil 4“
Restaurant Parkschlösschen, Rödlitzer Straße 11

21.11.2025, 18:30 Uhr, 20:00 Uhr
Aufführung „Diebe im Labyrinth der Bücher
Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3

22., 23.11.2025, 10:00 Uhr
Modellbahnausstellung
„Alte Färberei“, Grünthalweg 3

26.11., 03.12., 10.12.2025, 18:00 Uhr
Qi Gong mit Daniel Sun
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2

26.11.2025, 14:30 Uhr
Weihnachtsmarkt der Europäischen Grundschule und 
den Kindertagesstätte Eurozwerge
Pestalozzistraße 26

26.11.2025, 15:00 Uhr
Krabbelgruppe Schätzchen
DRK Kindertagesstätte, Böttgerstraße 22

26.11.2025, 15:00 Uhr
Weihnachtsbasteln in der Heinrich-von-Kleist-Oberschule
Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 6

27.11.2025, 18:30 Uhr
Vortrag: Künstliche Intelligenz im Alltag
Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3

28.11.2025, 17:00 Uhr
Anschieben der Weihnachtspyramide 
Neumarkt

28.11.2025, 18:00 Uhr
Adventskranzbasteln
Lutherhaus, Lutherplatz 2

29.11.2025, 14:00 Uhr
Kreativmarkt „Handgemacht“
Lutherhaus, Lutherplatz 2

29.11.2025, 14:30 Uhr 
Lichtelfest
Güterbahnhofstraße 1 b

29.11.2025, 17:00 Uhr
Advent- und Weihnachtskonzert des
Männerchors Liederkranz Zwickau
Lutherkirche, Lutherplatz

30.11.2025, 16:00 Uhr
Weihnachtskonzert des Musikvereins Lichtenstein/Sachsen e.V.
Christliches Glaubenszentrum Lichtenstein, Paul-Zierold-Str. 8

01., 02., 04., 05., 08., 09., 11., 12.12.2025, 16:30 Uhr
Adventsvorlesen des Freundeskreises der Stadtbibliothek
Stadtbibliothek Lichtenstein/Sa., Am Mühlgraben 3

02.12.2025, 09:30 Uhr
Beratungsmobil der Sächsischen Krebsgesellschaft e. V.
Neumarkt

03., 10.12.2025, 15:00 Uhr
Wichtelbasteln
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2

05.12.2025, 14:00 Uhr
Kaffee und Kuchen im Lesecafé
Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3

05.12.2025, 16:30 Uhr
Bilderbuchkino „Der winzige Vinzent und eine große Weih-
nachtsüberraschung“
Stadtbibliothek, Am Mühlgraben 3

05.12.205, 16:30 Uhr, 19:00 Uhr
Weihnachtskonzert 
des Gymnasiums „Prof. Dr. Max Schneider“ 
Lutherkirche, Lutherplatz 2

07.12.2025, 15:00 Uhr
17. Rödlitzer Adventsmarkt im Bauerngut + Hutzenabend
Bernhard-Reinhold-Weg 3

12.12.2025, 19:00 Uhr
Weihnachtskonzert der Big Band „Swing it“
Lutherkirche, Lutherplatz 2

13. und 14.12.2025, 14:00 Uhr
Lichtensteiner Weihnachtsmarkt
Kultur.Palais.Lichtenstein, Schlossallee 2
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Beschluss des Technischen Ausschusses

In der 5. öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses am 28.10.2025 fassten die Stadträte nachfolgenden Beschluss:

Beschluss-Nr. TA/079/2025
Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines Einfamilienhauses, Flurstück 123/2 der Gemarkung Lichtenstein, Am Friedhof in 09350
Lichtenstein/Sa.
Zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens beschließt der Technische Ausschuss, dem Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung eines
Einfamilienhauses, Flurstück 123/2 der Gemarkung Lichtenstein, Am Friedhof in 09350 Lichtenstein/Sa. mit zwei Auflagen zuzustimmen.

Nachtragssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung in der
jeweils geltenden Fassung hat die Verbandsversammlung in der
Sitzung am 09.09.2025 die Nachtragssatzung mit Haushaltsplan für
das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Gegen diesen Beschluss hat
die Gemeinde St. Egidien mit Schreiben vom 30.09.2025 gemäß 
§ 19 Abs. 3 S. 2SächsKomZG (hier wie sonst iVm. § 47 Abs. 2 S. 1
SächsKomZG) Einspruch eingelegt. Entsprechend § 47 Abs. 2 i. V. m.
§ 19 Abs. 3 SächsKomZG hat die Verbandsversammlung auf den
Einspruch der Gemeinde St. Egidien am 29.10.2025 die Nachtrags-

satzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 erneut wie
folgt beschlossen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025
werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen
sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen
wie folgt festgesetzt:

                                                                                                         bisher festgesetzte      Erhöhung um     Verminderung um          damit werden die (Gesamt-) 
                                                                                                     (Gesamt-) Beträge von                                                                   Beträge des Haushaltsplanes 
                                                                                                                                                                                                           einschließlich der Nachträge 
                                                                                                                                                                                                                                festgesetzt auf

                                                                                                                                                                Euro

Ergebnishaushalt                                                                                                                                                                                                                      

- ordentliche Erträge                                                                                           604.900              328.200                               0                                        933.100

- ordentliche Aufwendungen                                                                               583.950              329.000                               0                                        912.950

- Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 
- (ordentliches Ergebnis)                                                                                       20.950                         0                           800                                         20.150

- außerordentliche Erträge                                                                                   338.000                         0                               0                                        338.000

- außerordentliche Aufwendungen                                                                                  0                         0                               0                                                   0

- Saldo der außerordentlichen  Erträge und Aufwendungen 
- (Sonderergebnis)                                                                                              338.000                         0                               0                                        338.000

- Gesamtergebnis                                                                                               358.950                         0                           800                                       358.150

- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des 
- ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren                                                            282.882                         0                               0                                        282.882

- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des 
- Sonderergebnisses aus Vorjahren                                                                                0                         0                               0                                                   0

- Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit
- dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                                          0                         0                               0                                                   0

- Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem 
- Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO                                                 0                         0                               0                                                   0

- veranschlagtes Gesamtergebnis                                                                        76.068                         0                           800                                         75.268

Finanzhaushalt                                                                                                                                                                                                                          

- Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              526.800              332.050                               0                                        858.850

- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                             542.700              329.000                               0                                        871.700

- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf                                                             -15.900                  3.050                               0                                        -12.850

- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                               338.000                         0                               0                                        338.000

- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                                                         0                         0                               0                                                   0

- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                 338.000                         0                               0                                        338.000

- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag                                               322.100                  3.050                               0                                        325.150

- Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit                                                            1.527.050                         0                               0                                     1.527.050

- Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit                                                           1.849.100                  3.050                               0                                     1.852.150

- Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                           -322.050                                                -3.050                                      -325.100

- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr                                   50                         0                               0                                                 50
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§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investi-
tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher         

0 Euro
auf                                                                                            0 Euro
erhöht/vermindert.

§ 3
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Einge-
hen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahr mit Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belas-
ten Verpflichtungsermächtigungen) wird von bisher 0 Euro
auf 0 Euro
erhöht/vermindert.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung
von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird von
bisher                                                                         2.750.000 Euro
auf                                                                              3.000.000 Euro
erhöht.

§ 5
Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2025 gemäß § 14
Verbandssatzung wird von bisher 444.800 Euro
auf 771.050 Euro
erhöht.

Gemäß § 14 Abs. 2 Verbandssatzung erfolgt die Beteiligung an der
Verbandsumlage durch die Verbandsmitglieder Stadt Lichten-
stein/Gemeinde St. Egidien im Verhältnis 70/30 v. H. 

St. Egidien, den 30.10.2025

Jochen Fankhänel
Verbandsvorsitzender

Die Nachtragssatzung des Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am
Auersberg/Achat“ für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit gemäß 
§ 77 Abs. 1 und § 76 Abs. 3 Sächsische Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragssatzung mit
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 liegt gemäß § 77 Abs. 1
und 76 Abs. 3 SächsGemO iVm. § 58 Abs. 1 SächsKomZG vom
10. Dezember 2025 für die Dauer von einer Woche zur kostenlo-
sen Einsicht durch jedermann während der Sprechzeiten in der
Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Badergasse 17 in 09350 Lichten-
stein/Sa. aus.

Das Landratsamt Zwickau hat am 16. September 2025 unter Az.
1080-093.12-Z01/08/25/Ull folgenden Bescheid erlassen:
1. Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung des

Zweckverbandes Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ für
das Haushaltsjahr 2025 wird bestätigt.

2. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der
Kassenkredite für die Gemeindekasse in Höhe von 3.000.000 EUR
wird mit folgender Auflage genehmigt:
Der Zweckverband hat der Rechtsaufsichtsbehörde jeweils zu
Beginn des Monats eine Liquiditätsplanung mit den voraussicht-
lich anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen vorzulegen.

3. Der Zweckverband hat mit der Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2026 ein verbindliches Schuldenabbauprogramm
vorzulegen, mit dem der bestehende Kassenkredit bis späte-
stens 31.12.2035 getilgt wird.

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

n Hinweis
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmi-

gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
worden sind.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 SächsGemO
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung
geltend machen. 

St. Egidien, den 30.10.2025
Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“

Jochen Fankhänel
Verbandsvorsitzender   

Benachrichtigung der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. über eine öffentliche Zustellung 

Gemäß § 4 Abs.1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat
Sachsen (SächsVwVfZG) i.V.m. § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) wird an:

Frau Susann Weise, 
zuletzt bekannte Anschrift:
Glauchauer Straße 24, 09350 Lichtenstein/Sa.
letzte Meldeanschrift:
Schulstraße 9c, 09350 Lichtenstein/Sa.

folgendes Dokument öffentlich zugstellt:
Bescheid der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa., Ordnungsamt
vom 28.10.2025; Az.: 3288012024-F-00001/3.

Der Bescheid kann in der Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.,
Ordnungsamt, Badergasse 17, 09350 Lichtenstein/Sa., Zimmer 306
während der Öffnungszeiten

Di. 09:00 bis 12:00 Uhr; 13:00 bis 18:00 Uhr 
Mi. 09:00 bis 12:00 Uhr 
Do 09:00 bis 12:00 Uhr; 13:00 bis 16:00 Uhr
Fr. 09:00 bis 12:00 Uhr
eingesehen und abgeholt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass der vorgenannte Bescheid öffent-
lich zugestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Es wird auch
darauf hingewiesen, dass der vorgenannte Bescheid als zugestellt
gilt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung dieser Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind.

Lichtenstein/Sa., 28.10.2025

U.Thomas
Stellv. Fachbereichsleiter Sicherheit, Bildung und Kultur
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Fortsetzung des Artikels vom 22.09.2025 – 
Entwicklung und Historie des Zweckverbands Gewerbegebiete „Am Auersberg/ Achat“ Verbandsmitglieder:

Gemeinde St. Egidien und Stadt Lichtenstein/Sa

Im Lichtensteiner Anzeiger vom 22.09.2025 wurde bereits ein kurzer
Abriss über den Verlauf der kommunalen Zusammenarbeit der
Verbandsmitglieder Gemeinde St. Egidien und Stadt Lichtenstein/Sa.
für den Zeitraum von 1990 bis zur Entscheidung des Sächsischen
Oberverwaltungsgerichtes vom 13.08.2025 gegeben.

Der Artikel endete mit der Frage: „Wie geht es nun weiter?“

Bevor auf diese Frage eingegangen wird, soll nochmals auf eine
besondere Entwicklung in der Geschichte des Zweckverbandes
aufmerksam gemacht werden, da dessen schwierigste Herausfor-
derung – die gewerbliche Revitalisierung der Industriebrache
ehemalige Nickelhütte St. Egidien – maßgeblich durch das Engage-
ment der Stadt Lichtenstein/Sa. gemeistert wurde.

Bei o.g. Herausforderung ging es vorrangig um die Beseitigung der
Industriebrache im Kerngebiet der ehemaligen Nickelhütte St.
Egidien. In 1991 erfolgte eine Namensänderung in Industriegesell-
schaft St. Egidien, kurz IGSE mbH i. L.. 
Die mit der Namensänderung verbundene Hoffnung der Beschäftig-
ten auf eine Produktionsfortsetzung am vorhandenen Standort erfüll-
te sich leider nicht. Die Industriegesellschaft St. Egidien musste Ende
1991/ Anfang 1992 leider Insolvenz anmelden. Daraufhin übernahm
die Treuhandanstalt in Berlin die IGSE mbH i. L. in ihr Eigentum. 

Die Treuhandanstalt gliederte Betriebsteile aus und siedelte dort die
Unternehmen Deutsche Heraklith GmbH und die Hans Riehle
GmbH an. Das industrielle Kerngebiet, welches vormals der Nickel-
produktion diente, konnte von der Treuhand nicht vermarktet
werden und verfiel deshalb zur Industriebrache. 

Als allerdings ruchbar wurde, dass die Treuhandanstalt Vorstellun-
gen hegte, dort entweder eine Schwermetallaufbereitungs- oder gar
eine Müllverbrennungsanlage anzusiedeln, wurde die Gemeinde St.
Egidien auf den Plan gerufen, um diese Vorhaben zu verhindern. Sie
setzte sich daraufhin mit dem Zweckverbandsmitglied, Stadt Lich-
tenstein/Sa., in Verbindung und bat um Mithilfe, um vehement
gegen derartige Ansiedlungspläne vorzugehen.
Gemeinsam mit dem damaligen Landkreis Hohenstein-Ernstthal
intervenierten die Verbandsmitglieder mehrmals bei der Treuhand-
anstalt Berlin, es wurde begleitende Unterstützung beim Freistaat
Sachsen eingefordert und schlussendlich konnte die IGSE mbH i. L.
durch deren Kauf am 20.07.1994 das Schicksal im industriellen
Kerngebiet selbst in die Hand nehmen. Somit wurde die Industrie-
brache Ende November 1994 als Gewerbegebiet „Achat“ in das
bereits vorhandene Zweckverbandsgebiet eingegliedert.

Es ist festzuhalten, dass durch die gemeinsame Förderung vom
Bund und dem Land Sachsen Folgendes realisiert werden konnte: 
– der komplette Abriss der Altanlagen, 
– die Tiefenentrümmerung, 
– die Altlastenbeseitigung,
– der Bau der Gemeindeverbindungsstraße (heute die S 255),
– die Errichtung des Gewerbezentrums (vormals Verwaltungsge-

bäude und Speisesal),
– die Ertüchtigung des Stauweihers als Lösch- und Brauchwas-

serreservoir und
– die Sanierung der industriellen Absetzanlage (genannt Spülteich)

Damit war der Weg für die Ansiedlung von umweltverträglichen
Unternehmen geebnet. Ein solches Unternehmen wurde mit der
Firma Aachener Tuchfabriken Becker gefunden und so konnte am

10.09.1999 die feierliche Einweihung der „Neuen Palla“ mit mehr als
1.500 Gästen vollzogen werden. 
Die „Neue Palla“ produzierte exzellente Tuchstoffe für die Beklei-
dungsindustrie. Leider musste auch dieses hoffnungsvolle Unter-
nehmen viele Jahre später selbst Insolvenz anmelden.

Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass nur durch die gemeinsa-
men Anstrengungen eine umweltbelastende und emissionsbelaste-
te Nachnutzung zum Nutzen beider Verbandsmitglieder verhindert
werden konnte.

Die ausführliche Schilderung zum Standort ist insofern wichtig, weil
die historischen Fakten belegen, dass sich die Stadt
Lichtenstein/Sa. nicht nur für das Entstehen des Gewerbegebietes
auf der „grünen Wiese“ also für den Teil „Am Auersberg“ eingesetzt
hat , sondern freiwillig und vor allem im Interesse des Gemeinwohls
mit viel Geld, Personal und viel Engagement bei der gewerblichen
Revitalisierung des Gewerbegebietes „Achat“ auf der Gemarkung
von St. Egidien gekämpft hat und das sowohl in der Vergangenheit
als auch in der Gegenwart. 

Bedauerlicherweise sind die ursprüngliche Motivation und vor allem
die immensen Leistungen, die hinter der Sanierung der Industriebra-
che und dem Aufbau der Gewerbegebiete stehen, aufgrund der
wiederholt in der Presse zu lesenden Vorwürfe – welche größtenteils
gerichtlich geklärt und demnach unzutreffend sind – in den Hinter-
grund getreten. Von den erzielten Erfolgen und den daraus resultie-
renden erfolgreichen Gewerbegebieten mit Arbeitsplätzen und
Gewerbesteuereinnahmen zum Wohle der Bürger – anstatt einer
Schwermetallaufbereitungs- oder gar einer Müllverbrennungsanla-
ge – ist leider keine Rede mehr. 

Es mag unter Umständen Gründe geben, die hinter der beabsichtig-
ten Auflösung des Zweckverbandes stehen. Sachliche Erwägungen
wurden gegenüber der Stadt Lichtenstein/Sa. jedenfalls nicht geäu-
ßert.

Entgegen der Verlautbarungen in der Presse hat die Stadt Lichten-
stein die Gemeinde St. Egidien zu keinem Zeitpunkt „über den Tisch
gezogen“. Dieser Vorwurf wird hiermit vehement zurückgewiesen.
Bedenklich ist auch, dass bezüglich dieser Behauptung keine Stel-
lungnahme der Stadt Lichtenstein/Sa. seitens der Freien Presse
eingeholt wurde.

Aus hiesiger Sicht sollte es den Gepflogenheiten eines fairen
Umgangs entsprechen, dass derartige Vorhaltungen auch mit
belegbaren Fakten zu unterlegen sind.

Zurück zur Ausgangsfrage, wie es nun nach der jüngsten Urteilsfin-
dung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichtes, welches keine
Kündigung der Zweckverbandsmitgliedschaft sieht, weitergeht, hat
St. Egidiens Bürgermeister, Uwe Redlich, in der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes am 09.09.2025 bereits offen gelegt, dass
er künftig gegen alle Beschlussvorlagen in der Verbandsversamm-
lung stimmen werde. 

Und damit nicht genug: Obwohl die Stadt Lichtenstein/Sa. in den
Prozessen vor dem Oberverwaltungsgericht jeden einzelnen
Vorwurf mit Fakten widerlegt hat, scheint der Bürgermeister von 
St. Egidien, den Gesprächsfaden nicht aufnehmen zu wollen, um  zu
einer sachorientierten Zusammenarbeit zurückzukehren. Im Gegen-
teil, man beabsichtigt weiterhin, die Auflösung des Zweckverbandes
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gerichtlich zu erzwingen. Statt bestehende Probleme anzugehen
und – wie in der Vergangenheit im Rahmen der Verbandstreue
bereits erprobt – gemeinsam erfolgreich zu Lösungen zu kommen,
sollen weitere Jahre mit Streit, Blockade und dementsprechend
weiteren Kosten für die Steuerzahler für künftige Prozesse folgen.

Da half selbst die Mahnung von Gemeinderat, Herrn Gerhard Sonn-
tag, nichts. Laut Zitat aus der Freien Presse vom 13.09.2025 […]
stünde St. Egidien angesichts des jüngsten Urteils „… etwas mehr
Demut gut zu Gesicht“. Weiter rief er dazu auf, endlich Kompromisse
zu finden und äußerte: „Wir können nicht alles gerichtlich klären“.

Die Stadt Lichtenstein/Sa. hatte jedenfalls in der Absicht, das jüngs-
te Urteil des Oberverwaltungsgerichtes zu nutzen, um der Gemein-

de St. Egidien die Hand zu reichen, am 25.08.2025 ein Positionspa-
pier erarbeitet. Das Arbeitspapier enthält diverse Vorschläge, um
Kompromisse zu finden und ein Aufeinander – Zugehen zu ermögli-
chen. Diese Vorschläge wurden durch den Bürgermeister der Stadt
Lichtenstein/Sa., Jochen Fankhänel, in der Verbandsversammlung
am 09.09.2025 an die Vertreter von St. Egidien übergeben. In der
Gemeinderatssitzung von St. Egidien am 11.09.2025 wurde das
Papier – zumindest im öffentlichen Teil – nicht erwähnt.

Nichts desto trotz bleibt zu hoffen, dass beide Zweckverbandsmit-
glieder zukünftig wieder ein gemeinsames Ziel – nämlich die
konstruktive und sachorientierte Zusammenarbeit – erreichen und für
das Gemeinwohl der Beschäftigten im Gewerbegebiet, der ansässi-
gen Unternehmen und der Bürgerschaft an einem Strang ziehen.

Dipl.-Ing. Rigo Ossig, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Flockenstraße 27, 09385 Lugau/Erzgeb., Tel.: 037295/6010, Vermessung-Ossig.de

Öffentliche Ankündigung eines Grenztermins
Katastervermessungsarbeiten an Flurstücksgrenzen im Bereich der Verfahrensgrenze des 

Flurbereinigungsverfahrens Hohndorf in der Gemeinde Stadt Lichtenstein/Sa., Gemarkung Rödlitz

Adressat: Grundstückseigentümer und Inhaber grundstücksglei-
cher Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und Bevollmäch-
tigte für folgende Flurstücke der Gemeinde Stadt Lichtenstein/Sa.,
Gemarkung Rödlitz: 106/1, 106/c, 108, 108/c, 108/d, 109, 110,
111/1, 112/3, 112/4, 114/5, 115/2, 117/c, 117/h, 118/b, 118/c,
119/a, 119/b, 119/c, 551/2, 551/a, 552, 552/a, 552/b, 552/c, 555,
557, 557/a, 559, 559/a, 559/b, 561, 564/2, 565/3, 565/5, 565/9,
565/10, 565/a, 566/1, 566/5, 594/4, 595/2, 597/1, 609, 618, 619,
620, 622, 625 und 626.

Grenzen der oben genannten Flurstücke sollen durch eine Kataster-
vermessung nach § 16 des Sächsischen Vermessungs- und Katas-
tergesetzes (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. 
S. 138, 148), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
19. Juni 2024 (SächsGVBl. S. 636), bestimmt werden. Die Grenzbe-
stimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes.
Die oben benannten natürlichen oder juristischen Personen sind
Beteiligte des Verwaltungsverfahrens. Der Grenztermin ist die im
§ 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vorgesehene Anhörung
Beteiligter zu den entscheidungserheblichen Tatsachen. Dabei wird
den Beteiligten der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle erläu-
tert und vorgewiesen. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, sich im
Rahmen von § 16 Absatz 3 SächsVermKatG zum Grenzverlauf zu
äußern.
Anlass der Grenzbestimmung ist die durch den Erzgebirgskreis
beim Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-Ing. Rigo
Ossig (Flockenstraße 27, 09385 Lugau/Erzgeb., Tel.: 037295/6010,
Vermessung-Ossig.de) beantragte Katastervermessung zur Grenz-
wiederherstellung und Abmarkung von Teilen der Verfahrensgrenze
des Flurbereinigungsverfahrens Hohndorf im Bereich der oben
genannten Flurstücke.

Mit der Katastervermessung sollen bestehende Flurstücksgrenzen
aus dem Liegenschaftskataster in die Örtlichkeit übertragen werden
(Grenzwiederherstellung).

Der Grenztermin findet am Freitag, dem 28. November 2025 um
8:00 Uhr statt (Treffpunkt: vor der Grundschule Rödlitz, Obere Dorf-
straße 37, 09350 Lichtenstein/Sa. Ortsteil Rödlitz).

Wegen der Vielzahl der Beteiligten bitte ich diejenigen, die am
Grenztermin teilnehmen wollen, um telefonische Rücksprache, um
Treffpunkt und Uhrzeit flurstücksbezogen vereinbaren zu können.
Für den Fall ihres Erscheinens zum Grenztermin werden die Beteilig-
ten gebeten, ihren Personalausweis oder Reisepass mitzubringen.
Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten
lassen. Dieser muss seinen Personalausweis, Reisepass oder
Dienstausweis und eine vom jeweiligen Beteiligten unterschriebene
schriftliche Vollmacht vorlegen.
Im Anschluss an die Anhörung zur Grenzbestimmung soll die Anhö-
rung zum Verwaltungsverfahren der Abmarkung dieser Flurstücks-
grenzen erfolgen, wozu die Beteiligten hiermit ebenfalls eingeladen
werden. Abmarkung ist nach § 17 SächsVermKatG das Einbringen
von festen, dauerhaften und örtlich erkennbaren Grenzmarken zur
Kennzeichnung des örtlichen Grenzverlaufs.
Flurstücksgrenzen können auch ohne Anwesenheit der Beteiligten
oder eines Bevollmächtigten bestimmt und abgemarkt werden. Die
Ergebnisse von Grenzbestimmung und Abmarkung werden bei
Abwesenheit schriftlich oder durch Offenlegung bekannt gegeben.

Lugau, den 15. Oktober 2025

gez. Dipl.-Ing. Rigo Ossig
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Sie möchten den Lichtensteiner Anzeiger 
kostenfrei als digitales Abo bestellen?
Scannen Sie dazu den QR-Code oder senden Sie eine E-Mail an newsletter@riedel-verlag.de
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KOMMUNALE INFORMATIONEN

Neues Sanitärgebäude mit Umkleide und Duschraum errichtet

Die Spielvereinigung Heinrichsort/Rödlitz
e.V. zählte zum 01.01.2024 515 Mitglieder
(361 männlich und 154 weiblich). Der Sport-
verein ist in acht Abteilungen organisiert:
Fußball, Tischtennis, Leichtathletik, Gymnas-
tik, Aerobic, Volleyball, Allgemeine Sport-
gruppe und Kinder-Sportklub.
Nun wurde ein neues Sanitär- und Umkleide-
gebäude am Sportplatzweg in Heinrichsort
seiner Bestimmung übergeben. 
Es beinhaltet von außen zugängliche Sanitär-
räume für Damen und Herren sowie einen Umkleideraum mit ange-
schlossenem Duschraum. Unter dem traditionellen Holzdach und
hinter der Holzfassade besteht das Gebäude aus zwei aneinander
gefügten Raummodulen in Stahlleichtbauweise. Auf der Basis einer
Entwurfsplanung der Bauverwaltung erhielt das Hohndorfer Bauun-
ternehmen JS-Bau nach entsprechender funktionaler Ausschrei-
bung den Zuschlag auf sein Angebot. 
Zum 29.07.2025 wurde der Bauaufsichtsbehörde der Baubeginn
angezeigt, am 24.09.2025 die Nutzungsaufnahme. Die Anlage, für
deren Bau knapp einhunderttausend Euro ausgegeben wurden,

verbessert die bauliche Infrastruktur für den
Sport und insbesondere auch für den
Fußballsport erheblich und kann beispiels-
weise auch als Sanitäranlage für Feste
genutzt werden.
Bauherrin war die Stadt Lichtenstein/Sa., die
Bereitstellung des Baugeldes erfolgte
zunächst aus der städtischen Börse, es
wurde dazu ein Zuwendungsbescheid des
Landratsamtes über 70,5 % der förderfähi-
gen Ausgaben beantragt und erteilt.

Wertvolle Selbsthilfe hat die Spielvereinigung durch die Beseitigung
des alten baufälligen Wasserhäuschens selbst beigetragen. Dass
das Vorhaben im Rahmen der finanziellen Projektgenehmigung der
Bauherrin verblieb, ist ein Ergebnis der Vertragstreue und des acht-
samen Zusammenwirkens aller am Bau Beteiligten. 
Pelé`s Worte gelten eben im Fußball wie im Bauwesen: „Ein Fußball-
spiel gewinnt man nicht allein, sondern als Team.“ 

Fachbereich Bauwesen
Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Allgemeiner Hinweis zu den städtischen Mietgaragen

Pflege der Gemeinschaftsflächen bei den Garagenanlagen

Die Stadt Lichtenstein/Sa. erinnert alle Mieterinnen und Mieter der
städtischen Garagenanlagen daran, dass sie gemäß der neuen
Mietverträge ab dem 1. Januar 2025 gleichermaßen für die Pflege
und Instandhaltung der Gemeinschaftsflächen verantwortlich sind.
Dazu gehören insbesondere der Winterdienst, die Reinigung sowie
die regelmäßige Pflege und Instandhaltung der Anlagen. Der Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln oder sonstigen chemischen Stoffen auf
den Gemeinschaftsflächen und um die Garagen ist grundsätzlich
untersagt.
Sollten die anfallenden Arbeiten nicht persönlich ausgeführt werden
können, besteht die Möglichkeit, gemeinschaftlich geeignete
Dienstleistungsunternehmen mit der Durchführung zu beauftragen.
Die Stadt bittet alle Nutzerinnen und Nutzer, ihren Beitrag zur
Ordnung und Sicherheit in den Garagenanlagen zu leisten und dankt
herzlich für das verantwortungsvolle Mitwirken und das gezeigte
Gemeinschaftsengagement.

Fachbereich Finanzen

Information zu den Öffnungszeiten 
der städtischen Einrichtungen 

Für die Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa. gelten folgende
Öffnungszeiten:
22.12.2025    geschlossen
23.12.2025    09.00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
29.12.2025    geschlossen
30.12.2025    09.00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
31.12.2025     geschlossen
02.01.2026     geschlossen

Für die Städtische Wohnungsgesellschaft mbH Lichtenstein
gelten folgende Öffnungszeiten:
22.12.2025    geschlossen
23.12.2025    09.00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
29.12.2025    geschlossen
30.12.2025    09.00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
31.12.2025     geschlossen
02.01.2026     geschlossen

Für die Stadtbibliothek gelten folgende Öffnungszeiten:
22.12.2025    10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
23.12.2025     10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
29.12.2025    10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
30.12.2025     10:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
02.01.2026     geschlossen

Für das Kultur.Palais.Lichtenstein gelten folgende Öffnungszeiten:
24.12. bis 26.12.2025 geschlossen
27.12, 28.12.2025 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
31.12.2025 geschlossen
01.01.2026 geschlossen
ab 02.01.2026 regulär geöffnet

Fachbereich Allgemeine Verwaltung und Bürgerservice

Zweiter Projektaufruf 2025 
Hoch vom Sofa!

Starte dein Herbstprojekt! 
Der Herbst wird bunt, kreativ,
laut und vielfältig, weil DU
mitmachst. 
Ihr seid Jugendliche zwischen
12 und 27 Jahren aus einer eher ländlichen Regi-
on Sachsens? Dann meldet euch bei uns. Wir
unterstützen euch bei der Planung eurer Projekte
und stehen euch zur Seite, wenn es mal hakt.

Aktuelle Informationen unter 
https://www.starkimland.de/hoch-vom-sofa/
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Termine des Lichtensteiner Anzeigers für 2026

Redaktionsschluss Erscheinungstag

Januar 02.01.2026 19.01.2026

Februar 28.01.2026 16.02.2026

März 25.02.2026 16.03.2026

April 23.03.2026 13.04.2026

Mai 27.04.2026 18.05.2026

Juni 27.05.2026 15.06.2026

Juli 01.07.2026 20.07.2026

August 05.08.2026 24.08.2026

September 02.09.2026 21.09.2026

Oktober 30.09.2026 19.10.2026

November 28.10.2026 16.11.2026

Dezember 25.11.2026 14.12.2026

(Änderungen vorbehalten)

Den fleißigen Redakteurinnen und Redakteuren danken wir für die
Zusammenarbeit.
Wir bitten dennoch um Verständnis, wenn Artikel auf Grund unserer
begrenzten Platzverfügbarkeit gekürzt werden müssen oder nicht
veröffentlicht werden können.
Beiträge, welche erst nach Redaktionsschluss eingereicht werden,
können nicht veröffentlicht werden. Zudem können nur Beiträge in
elektronischer Form berücksichtigt werden.

Das Redaktionsteam

Sitzungstermine

➜ Sitzung des Ortschaftsrates Heinrichsort am 20.11.2025,
18:00 Uhr, Neues Kirchgemeindehaus, Prinz-Heinrich-Str. 41

➜ Sitzung des Verwaltungsausschusses am 24.11.2025,
18:00 Uhr im Mehrzweckraum des Neuen Rathauses, Bader-
gasse 17

➜ Sitzung des Ortschaftsrates Rödlitz am 25.11.2025, 18:00
im Jugend- und Begegnungszentrum „Bauerngut Rödlitz“,
Bernhard-Reinhold-Weg 3

➜ Sitzung des Stadtrates am 08.12.2025, 18:00 Uhr im Mehr-
zweckraum des Neuen Rathauses, Badergasse 17

Zu den Sitzungen sind Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, recht
herzlich eingeladen. Informationen zu Tagesordnung und Bera-
tungsunterlagen sowie in öffentlicher Sitzung gefasste
Beschlüsse finden Sie im Ratsinformationssystem, welches
über den Link 
https://ratsinfo-online.de/lichtenstein-bi erreichbar ist.

Entsorgungstermine im Stadtgebiet

Gelbe Tonne

Nehlsen Sachsen 
GmbH & Co. KG

Donnerstag
27.11.2025
11.12.2025

Papier und Pappe

KECL GmbH

Donnerstag
27.11.2025
11.12.2025

Restmüll

KECL GmbH

Donnerstag
20.11.2025
Mittwoch
03.12.2025

Bioabfall

KECL GmbH

nach Bedarf

Sperrige Abfälle

KECL GmbH

auf Abruf

Bioabfall
Bitte melden Sie die Entleerung zwei Werktage vorher unter
www.landkreis-zwickau.de/biotonne-zur-entleerung-anmelden
oder telefonisch unter 0375 4402-26600 an.

Sperrige Abfälle
Die grundstücksnahe Abholung sperriger Abfälle, sperriger Kunst-
stoffabfälle, von Elektro(nik)-Altgeräten und Schrott kann unter
www.landkreis-zwickau.de/entsorgung-auf-abruf oder mit der
Entsorgungskarte unter www.landkreis-zwickau.de/antrage-und-
formulare angemeldet werden.

Weitere Onlinedienste:
An- und Abmelden von Abfallbehältern • Ändern des Behälterbe-
standes • Anzeigen von Eigentümerwechseln • Melden von defek-
ten Abfallbehältern • Korrigieren der Kontaktdaten • Auskünfte
über: Anzahl durchgeführter Behälterleerungen, Anzahl gemeldeter
überlassungspflichtigen Personen, Anzahl ergangene Gebührenbe-
scheide unter: www.landkreis-zwickau.de/abfall-online
Service-Hotline: 0375 4402-26600
Montag bis Donnerstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag: 08:00 bis 12:00 Uhr

KOMMUNALE INFORMATIONEN

Die nächste Ausgabe des Lichtensteiner Anzeigers
erscheint am Montag, dem 15.12.2025.

Der Redaktionsschluss ist am Mittwoch, dem 26.11.2025.
Die Veröffentlichung der Texte erfolgt entsprechend

der Platzverfügbarkeit.

Der Tierschutzverein „Tierfreunde helfen
Tieren in Not e.V.“ informiert auf unserer Websi-
te unter www.lichtenstein-sachsen.de über die
zu vermittelten Tiere.
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Weihnachten in Lichtenstein/Sa. erlebenWeihnachten in Lichtenstein/Sa. erleben

Einladung zum Weihnachtsmarkt der Europäischen
Grundschule Lichtenstein und den Eurozwergen

Lichtenstein 

Am 26. November 2025
laden die Europäische
Grundschule Lichten-
stein und die Eurozwer-
gen Lichtenstein herz-
lich zum Weihnachts-
markt ein! Ab 14:30 Uhr
verwandeln wir unseren
Schulhof in ein festlich
geschmücktes Winter-
wunderland – und wir freuen uns schon riesig, die Adventszeit
gemeinsam mit euch zu feiern! 
Kommt vorbei und schlendert durch unsere Stände und
Räume, die voller handgemachter Geschenke, weihnachtlicher
Dekoration und leckeren Köstlichkeiten stecken. Bei einem
Glühwein, frisch gebackenen Plätzchen oder anderen Lecke-
reien lässt sich die weihnachtliche Stimmung perfekt genießen.
Für unsere kleinen Gäste haben wir ein tolles Kinderprogramm
mit Basteln und vielen Überraschungen vorbereitet. Und bei
den Eurozwergen warten am Weihnachtsfenster süße Weih-
nachtsleckereien auf die Besucher! 
Der Weihnachtsmarkt ist die perfekte Gelegenheit, in gemütli-
cher Runde die Vorfreude auf Weihnachten zu teilen und
einfach eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. 
Foto: A. Kämpf
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Weihnachten in Lichtenstein/Sa. erlebenWeihnachten in Lichtenstein/Sa. erleben
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Weihnachten in Lichtenstein/Sa. erlebenWeihnachten in Lichtenstein/Sa. erleben

Weihnachtskonzerte 2025 
der Big Band „Swing it“ 

des Robert Schumann Konservatoriums

„Weihnachtszeit nicht nur besinnlich
sondern auch beschwingt“ – so das
Motto der Big Band „Swing it“ des
Robert Schumann Konservatoriums. Mit
Engagement und Dynamik bringen die
Musiker mit großer Spielfreude ein
mitreißendes Weihnachtsprogramm auf
die Bühne, bei der Fans von Swing,
modernem Big Band Jazz aber auch von
zeitgenössischen Klängen voll auf ihre
Kosten kommen.

Damit generieren „Swing it“ mit ihrem
Leiter Leonard Rehm bei ihren Konzerten nicht nur fest-
liche Stimmung sondern durch mitreißende Rhythmen
auch echten Big Band Sound! 

Bei freiem Eintritt (Spenden sind
sehr willkommen) kann man am
Freitag, dem 12.12.2025 um
19:00 Uhr in der Lutherkirche
Lichtenstein ein beschwingtes
Weihnachten erleben.  
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RÖDLITZ

KULTURELLE EINRICHTUNGEN

KULTURELLE EINRICHTUNGEN

AUSLAGESTELLEN

Am Dorfplatz wurde am 23.10.2025 die neue Poststation in
Betrieb genommen.

Foto: Stadtverwaltung Lichtenstein/Sa.

Der wandernde Bauzaun des 
Lichtensteiner Museums 

Standorte ab:
– 18.11.2025 Friedhofskapelle
– 02.12.2025 Neumarkt (Mitte Parkplatz)

Auslagestelle des Lichtensteiner Anzeigers

Sollten Sie den Lichtensteiner Anzeiger nicht erhalten, können Sie
diesen gern in den folgenden Auslagestellen abholen oder auf unse-
rer Website unter www.lichtenstein-sachsen.de  Aktuelles 
Amtsblatt einsehen:
– alle städtischen Einrichtungen
– Postfiliale Lichtenstein/Sa., Innere Zwickauer Straße 4,

09350 Lichtenstein/Sa.
– Bäckerei Hüttel, Poststraße 18, 09350 Lichtenstein/Sa.
– Fleischerei Stöber, Poststraße 23, 09350 Lichtenstein/Sa.
– Bäckerei „Am Wald“, Ernst-Thälmann-Straße 27,

09350 Lichtenstein/Sa.
– Fleischerei Lein, Ernst-Thälmann-Straße 25,

09350 Lichtenstein/Sa.
– Bäckerei „Am Wald“, Prinz-Heinrich-Straße 62,

09350 Lichtenstein/Sa.
– Blumen Agnes, Prinz-Heinrich-Straße 46,

09350 Lichtenstein/Sa.
– Fleischerei Lau, Obere Dorfstraße 82, 09350 Lichtenstein/Sa.
– Bäckerei Vogel, Obere Dorfstraße 47, 09350 Lichtenstein/Sa.
– Begegnungszentrum „Bauerngut Rödlitz“,

Bernhard-Reinhold-Weg 3, 09350 Lichtenstein/Sa.
– Kita Regenbogen, Am Dorfplatz 1, 09350 Lichtenstein/Sa.

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Frau Röber unter der Telefon-
nummer 037204 61320 oder per E-Mail unter 
amtsblatt@lichtenstein-sachsen.de.
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KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN

n  Kindertagespflege Kuschelnest

n  Kita „Flax & Krümel“

Ein fröhlicher Herbstbesuch im Pflegekompetenzzentrum Lichtenstein

Am 23. Oktober 2025 machte sich die Kuschelnestgruppe der Kin-
dertagespflege an einem schönen Herbsttag, mit vielen bunten

Blättern in der Luft, auf den Weg zu einem Ausflug ins Pflegekom-
petenzzentrum Lichtenstein. 
In der Cafeteria im Pflegekompetenzzentrum Lichtenstein wurden
wir herzlich empfangen. Gemeinsam mit den Omas und dem einen
Opa tauchten wir in die bunte Welt des Herbstes ein. Es gab eine
liebevoll erzählte Geschichte vom dicken Pfannkuchen, die alle zum
Schmunzeln brachte und dazu passende Herbstlieder und Reime,
bei denen Alt und Jung gleichermaßen Freude hatten. Besonders
schön war zu sehen, wie die älteren Herrschaften bei den Fingerspielen
mitmachten, mitsangen oder leise mitsummten. In ihren Augen war
ein warmes Strahlen zu erkennen – die Freude darüber, gemeinsam
mit den Kindern eine so lebendige und fröhliche Zeit zu erleben,
war deutlich spürbar.
Zum Abschluss überraschten die Kinder ihre Gastgeberinnen und
Gastgeber mit selbstgemachten Pilzbutterplätzchen und einigen
Süßigkeiten. Und auch auf die Kinder wartete eine liebevolle Über-
raschung: Von den Omas und dem Opa erhielt jedes Kind einen ge-
bastelten kleinen Drachen mit einem duftenden Lavendel-Riechbeutel
– eine wunderschöne Erinnerung an diesen gemeinsamen Tag.

Kindertagespflege Kuschelnest

Foto: I. Peters

Fit für die Schule – und neugierig auf die Welt!

Einmal pro Woche trifft sich die Vorschulgruppe unserer Kita „Flax
und Krümel“, um spielerisch Neues zu entdecken und sich auf die
Schulzeit vorzubereiten. Gemeinsam mit Frau Wilhelm wird gezählt,
gelauscht und bewegt – von Zahlen und Lauten bis hin zu kleinen
Experimenten und Naturbeobachtungen. 
Ein besonderes Highlight ist dabei unser Projekt „Lichtenstein
entdecken“. Die Kinder erforschen ihre Stadt, haben bereits den
Bürgermeister besucht, stellten neugierige Fragen, durften im Chef-
sessel Platz nehmen und das Rathaus erkunden. Weitere Ausflüge
zur Polizei, in die Kirche und in die geheimnisvollen unterirdischen
Gänge sind schon geplant – die Vorfreude ist groß!
Und natürlich darf eine liebgewonnene Tradition nicht fehlen: Unsere
Waffelbäckerei öffnet wieder ihre Türen! 
Am 15. Dezember 2025 von 14:30 Uhr bis 17:00 Uhr duftet es in
unserer Kita herrlich nach frisch gebackenen Waffeln. 
Wie jedes Jahr ist die Aktion stadtoffen und wir freuen uns auf viele
Besucher, gute Gespräche und den süßen Geschmack von Waffeln.

Text/Foto: Kita Flax & Krümel

Anzeige(n)



Im September und Oktober konnte sich die
Heinrich-von-Kleist Oberschule von
verschiedenen Seiten zeigen. Unsere
Wandertage konnten nicht unterschiedli-
cher ausfallen – eines hatten aber alle
gemeinsam – niemand war in der Schule!
Egal ob Freizeitpark, Kletterwald, Lichten-
steiner Unternehmen oder Flughafen. Für
jeden war etwas Spannendes dabei. Beson-
ders die Berufsorientierungswandertage
machten Spaß, da auch die Lehrerinnen und
Lehrer wieder neue Einblicke in die Arbeits-
umwelt bekommen konnten. 
Am Flughafen Leipzig/Halle konnten unsere
Schülerinnen und Schüler allerhand Berufe
entdecken und sogar einige Antonov-
Maschinen weckten besonderes Interesse,
da sie in ihrer Form und Größe ungewöhn-
lich gegenüber normalen Flugzeugen
aussehen. 

Sportliche Events sind mittlerweile wieder
Normalität geworden. So ergatterten sich
zum Crosslauf in Limbach-Oberfrohna Joli-
na Charlet und Toni Charlet über eine Stre-
cke von 1km und 1,5km Medaillienplätze.
Danach ging es sofort in den nächsten
Wettkampf – der Lichtensteiner Herbstlauf
stand zum Feiertag an. Auch hier wirkten
beide mit und konnten sich belohnen – Joli-
na Charlet errannte sich einen tollen 3. Platz!
Es ist schön zu sehen, dass sich Schüler
und Schülerinnen auch außerhalb der Schu-
le noch gerne sportlich engagieren. 

Unser nächstes größeres Ereignis findet
Ende November, am 26.11.2025, statt.
Besuchen Sie uns, Sie sind herzlich eingela-
den!

Text/Foto: S. Dümmler

Blaulicht und Tatütata in der DRK-Kita Schatzkiste!

Am 2. Oktober 2025 fand in unserer DRK-
Kita Schatzkiste das große Blaulichtfest
statt – ein Tag voller spannender Erlebnisse
und strahlender Kinderaugen! Feuerwehr,
Krankenwagen, Polizei und Hundeführer
öffneten ihre Fahrzeuge und gaben den
Familien aufregende Einblicke in ihre Arbeit.
Neben den Einsatzfahrzeugen gab es im
Haus viele Mitmachstationen zu entdecken:
Teddy verbinden, Bastelstraße, Bewe-
gungsparcours und Wasserschlauch werfen
– überall war etwas los! 
Auch für das leibliche Wohl war bestens
gesorgt: Rostbratwurst, Wiener, Kuchen,
Cookies, Zuckerwatte und Popcorn – hier
war für jeden Geschmack etwas dabei. Ein

besonderes Highlight war die Eröffnung
durch unsere Tanzgruppe „Die funkelnden
Edelsteinchen“, die das Fest mit einer
bezaubernden Aufführung starteten. 

Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern,
Kinder, Gäste, Vereine und Helfer, die dazu
beigetragen haben, dass unser Blaulichtfest
zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde.
Ein ganz großes Dankeschön geht außer-
dem an die Feuerwehr Lichtenstein, die
Polizei, die Hundestaffel und den DRK-
Kreisverband für ihre großartige Unterstüt-
zung und ihr Engagement!

Text/Foto: Kita Schatzkiste
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KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND SCHULEN

n  Kita „Schatzkiste“

n  Heinrich-von-Kleist-Oberschule

n  Kita „Knirpsenland“

Klingende Blätter – Musik und Herbstfreude im Knirpsenland

Bei uns im „Knirpsenland“ klingt der Herbst
in diesem Jahr ganz besonders. Gemein-
sam mit der Musikpädagogin Mandy Rich-
ter entdecken die Kinder, wie viel Spaß
Musik machen kann. Im Rahmen des
Projekts „Jede Kita ein Impuls“ dreht sich
bei uns alles um das Motto „Die Melodien
der goldenen Felder“.
Mit Trommeln, Rasseln, Klanghölzern und
bunten Tüchern spüren die Kinder den
Rhythmus, bewegen sich im Takt und probie-
ren aus, wie unterschiedlich Musik klingen
kann. Besonders schön ist, dass alles rund
ums Erntedankfest gestaltet ist – mit Liedern,

Geschichten und kleinen Bewegungen, die
zeigen, wie eng Natur, Musik und Dankbarkeit
zusammenhängen.
Wir merken jeden Tag, wie sehr die Kinder
darin aufgehen: Sie hören aufeinander,
lachen, bewegen sich frei und schaffen
gemeinsam etwas, das klingt. Neben der
Musik haben wir natürlich auch sonst einen
bunten Herbst – es wurde schon fleißig geba-
cken, mit Kastanien gebastelt und draußen
das Laub gesammelt. So fühlt sich Herbst an:
lebendig, warm und voller schöner Töne.

Text/Foto: Kita „Knirpsenland“

Events jeglicher Art
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VEREINSNACHRICHTEN

„Frauen“ e.V.

Hartensteiner Straße 29 · 09350 Lichtenstein/Sa.
Telefon und Fax: 037204/2014 · Handy: 0151/54058406

n Veranstaltungen:
18.11.2025    14.00 Uhr    Weinfest nach dem Walzer von J. Strauss

„Wein. Weib und Gesang“
25.11.2025    14.00 Uhr    Adventsbasteln 

(bitte eine Schere mitbringen)
02.12.2025    14:00 Uhr    Wichtelnachmittag

In unserer Geschäftsstelle können Sie außerdem folgende Beratun-
gen der Arbeiterwohlfahrt kostenfrei in Anspruch nehmen:
Schwangeren- und Familienberatung donnerstags in den ungera-
den Kalenderwochen in der Zeit von 8.00 bis 15.00 Uhr, um vorheri-
ge Terminvereinbarung unter Tel. 03723 711086 wird gebeten.

Gunhild Wagner
Vorstandsvorsitzende

n Termine:
– 27.11.2025, 14.00 bis 16.00 Uhr

Gestaltung von Taschen (Material wird gestellt)
– 03.12.2025, 12.00 Uhr

Wintermode – zu Gast: Frau Roswita Haupt-Elster mit preiswer-
ter Wintergarderobe
Mittagessen ist bei Anmeldung möglich.

– 04.12. und 05.12., 10.00 bis 18.00 Uhr
Bücherflohmarkt im Auersberg Center
Der Erlös dient zur Gestaltung der Winterferien.

n Unser Angebot
– Gemeinsam, statt allein über Aufgaben brüten

Wer möchte gern mit Unterstützung Hausaufgaben erledigen
oder für Arbeiten lernen?
Das ist möglich jeden Mittwoch ab 16.00 Uhr in der Kinderhilfe.

– Wer hört gern zu beim Vorlesen?
Am Abend ausspannen und guten Texten lauschen?
Das wäre möglich immer am letzten Mittwoch im Monat ab
17.00 Uhr mit einem kleinen Abendsnack in der Kinderhilfe.

Für unseren Bücherflohmarkt nehmen wir wieder Bücher an.
Abgegeben können die Bücher in unserer Geschäftsstelle
Altmarkt 8 zu den bekannten Öffnungszeiten.

Ute Hoch, Vorsitzende Kinderhilfe

Öffnungszeiten 
Geschäftsstelle, Altmarkt 8       Kindermarkt, Altmarkt 6

Montag:       geschlossen            Montag:       geschlossen
Dienstag:     10:00 – 14:00 Uhr    Dienstag:      09:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch:     10:00 – 14:00 Uhr    Mittwoch:     09:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 14:00 Uhr    Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Freitag:         geschlossen            Freitag:        geschlossen

Altmarkt 8, 09350 Lichtenstein/Sa.
Tel.: 037204/941915 | Fax: 037204/941917

E-Mail: kinderhilfe-lichtenstein@gmx.de

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Rödlitz-Heinrichsort 

Konsumgenossenschaftsweg 4
09350 Lichtenstein/Sa. OT Rödlitz

Telefon: 037204 2879, Fax: 037204 72512
E-Mail: kg.roedlitz_heinrichsort@evlks.de

www.kirch-gemeinde.de

n Veranstaltungen:
Hinweise zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte unter: 
http://www.kirche-roedlitz.de

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Lichtenstein

Am Grünen Winkel 6, 09350 Lichtenstein/Sa.
Telefon: 01522 7726746, www.efg-lichtenstein.de

n regelmäßige Veranstaltungen:
Donnerstag   10:00 Uhr     Gebet für die Gemeinde
Sonntag        10:00 Uhr     Gottesdienst

Friedenskapelle Lichtenstein

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Lichtenstein

Lutherplatz 2, 09350 Lichtenstein/Sa., Telefon: 037204 2060 •
Pfarrer Mitzschke, Telefon: 037204 2241

n Veranstaltungen:
19.11.2025   09:30 Uhr   Sakramentsgottesdienst          Lutherkirche
23.11.2025   09:30 Uhr   Sakramentsgottesdienst         Lutherkirche
23.11.2025   14:00 Uhr   Andacht zum Ewigkeitssonntag

Laurentiusfriedhof
30.11.2025   09:30 Uhr   Familiengottesdienst               Lutherkirche
07.12.2025   09:30 Uhr   Sakramentsgottesdienst    Laurentiuskirche
12.12.2025   19:00 Uhr   Konzert mit Big-Band Lutherkirche
14.12.2025   09:30 Uhr   Weihnachtsliedersingen        Lutherkirche

n regelmäßige Veranstaltungen (nicht in den Ferien):
Dienstag      08:30 Uhr           Eltern-Kind-Kreis im Lutherhaus
Mittwoch     19:30 Uhr           Kirchenchor im Lutherhaus 

KIRCHENNACHRICHTEN

Christliches Glaubenscentrum Lichtenstein e. V.

Paul-Zierold-Straße 8, 09350 Lichtenstein/Sa. 
Telefon: 037204 7710, Fax: 037204 77110, 

E-Mail: info@gclev.de, www.gclev.de

n Veranstaltungen:
22.11.2025   19:00 Uhr   Musikalisches Theaterstück 

„Das Heilige in mir – Maria und Elisabeth
23.11.2025   17:00 Uhr   Musikalisches Theaterstück 

„Das Heilige in mir – Maria und Elisabeth“
30.11.2025  09:30 Uhr   Gottesdienst
06.12.2025   19:30 Uhr   Weihnachtlicher Abendgottesdienst
14.12.2025   09:30 Uhr   Gottesdienst
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KIRCHENNACHRICHTEN

RELIGIONSGEMEINSCHAFTEN

Jehovas Zeugen

Zeit der Zusammenkunft:
Donnerstag 19:00 Uhr und Sonntag 10:00 Uhr
Ort der Zusammenkunft: Königreichssaal 

Hohndorf, Garnstraße 1
Telefon: 0176 60445095

Zum Ewigkeitssonntag

Das Ende des Jahres lädt ein, innezuhalten. Die Natur wird still, die
Tage werden kürzer und wir spüren besonders in dieser Zeit, dass
unser Leben begrenzt ist. Der Tod gehört zu unserem Dasein, doch
oft schieben wir die Gedanken daran beiseite. Der Ewigkeitssonn-
tag, auch Totensonntag genannt, gibt Raum, um dieser Wirklichkeit
nachzugehen. Wir erinnern uns an Menschen, die wir verloren
haben. Wir stellen uns der Frage: Was bleibt von meinem Leben?
Und wir suchen nach einer Hoffnung, die größer ist als der Tod.
Wir als Christen glauben: Das Leben endet nicht im Nichts. Wir
vertrauen darauf, dass wir in Gottes Händen geborgen sind und
dass mit Jesus Christus neues Leben möglich ist, über den Tod
hinaus.

Wenn Sie in einem würdigen Rahmen an einen geliebten Menschen
denken möchten oder einfach nur einen Moment der Stille und
Besinnung suchen, sind Sie herzlich eingeladen: 
• zum Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, 23. November 2025

um 09.30 Uhr in der Lutherkirche
• zur Andacht um 14.00 Uhr auf dem Laurentiusfriedhof

Und auch vorher schon gibt es Gelegenheit, gemeinsam etwas zu
tun:
• zum Arbeitseinsatz auf dem Laurentiusfriedhof am 22. Novem-

ber 2025 ab 08.00 Uhr
Wir harken Laub, sorgen für Ordnung und für einen würdigen Ort
des Gedenkens. Eingeladen sind nicht nur Gemeindemitglieder
oder Angehörige, sondern alle, die sich über einen gepflegten
Friedhof freuen.

Kommen Sie – zum Mithelfen, zum Erinnern, zum Hören und zum
Hoffen!

Pfarrer Reiner Mitzschke    

Anzeige(n)

Anzeige(n)

So geht’s am schnellsten 
zu Informationen und Muster -
beispielen für Ihre Anzeige:

Bequem den QR-Code 
scannen und wir erhalten 
eine Anfrage von Ihnen, 
die beantwortet wird.

Oder rufen Sie einfach an!

GmbH & Co. KG

Gottfried-Schenker-Str. 1
09244 Lichtenau OT Ottendorf

Anzeigen-

telefon:

(037208)

876 200

Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr

DENKEN SIE JETZT AN IHRE 
WEIHNACHTSANZEIGE
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